
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINDER  
IM  

SPANNUNGSFELD 

SUCHTKRANKER ELTERN 
 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche 
Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 
Teilnehmer/-innen werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder 
ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu 
entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen Ankündigungen der 
einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen.  
 

Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss 
eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 3 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € 
storniert werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des 
Tagungshauses kann eine teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder 
Verpflegungskosten erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen 
mit Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 
Umbuchung in Rechnung. 
 

Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter 
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-
/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie Änderungen des 
Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene Verpflichtung zur 
Teilnahme bleibt bestehen. 
 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit 
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet.  



 

 

 

Suchterkrankungen gehören immer noch zu den stigmatisierenden 
und tabuisierten Krankheiten. 
Jedes siebte Kind lebt - zumindest zeitweise – mit mindestens einem 
suchtkranken Elternteil zusammen. Kinder suchtkranker Eltern haben 
ein 30 – 40 % höheres Risiko, selbst suchtkrank oder psychisch 
krank zu werden. Sie sind zudem besonderen Risiken in ihrer 
Entwicklung ausgesetzt.  
Sowohl die Eltern als auch die Kinder benötigen angemessene 
Hilfeangebote. 

 
Zielgruppe 
Fachkräfte aus der Jugend- und Gesundheitshilfe, insbesondere 
zertifizierte Kinderschutzfachkräfte 
 
Inhalte 
� Sucht hat viele Gesichter – Sucht ist eine Krankheit 
� Sucht und Schwangerschaft – Risiken und Folgeschäden 
� Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern 

suchtkranker Eltern 
� Belastungen und Risiken in der Eltern-Kind-Beziehung 
� Adäquate psychosoziale Unterstützung und Hilfen 
� Hinweise für die Gesprächsführung mit Eltern  
� Nahtstellen zwischen Suchthilfe und Kinder- und 

Jugendhilfe 
� Erfolgreiche Interventionen- Modelle von Vernetzung und 

Kooperation 
 
 
 
 
 

Termin: 
Uhrzeiten:  

2./3. Mai 2011 
1. Tag: 10:00 – 17:00 Uhr 
2. Tag: 09:00 – 16.00 Uhr 

Veranstaltungsort: „Willi-Michels-Bildungsstätte“, Hattingen 
Teilnehmerbeitrag: 350,00 € *(inkl. Übernachtung und Verpflegung) 

300,00 € *(ohne Übernachtung) 
Referenten: Susanne Prinz,  

Jörg Kons 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck (NRW) 
oder die Bildungsprämie abgerechnet werden. Bitte beachten Sie, dass als 
Weiterbildungsanbieter die BIS/ Auxilium gemeinnützige GmbH genannt 
werden muss. Achten Sie bitte auch darauf, dass der Bildungsschecks/ die 
Bildungsprämie vor der verbindlichen Anmeldung bei BiS eingereicht werden 
muss.  
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.bildungsscheck.nrw.de 
und www.bildungspraemie.info 
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